
 
 

Orientierungsmarke zum Erlass von Ausbildungsregelungen  
nach § 66 BBiG beziehungsweise § 42r HwO 
- vom Ausschuss für Fragen behinderter Menschen (AFbM)  

des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) am 5.11.2025 beschlossen und  
vom Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)  

am 10.12.2025 zustimmend zur Kenntnis genommen - 

 
Einführung einer neuen Ausbildungsregelung nach § 66 BBiG/§ 42r HwO 

- eine bespielhafte Prozessbeschreibung - 
 
 
Vorbemerkung 

Zuständige Stellen erlassen bedarfsbezogen Ausbildungsregelungen nach § 66 BBiG beziehungsweise               
§ 42r HwO. In vielen zuständigen Stellen liegt dieser Prozess wegen der geringen Fallzahlen außerhalb des 
Tagesgeschäfts, sodass es mancherorts an Routine in den Verwaltungsabläufen fehlen kann. Mit dieser     
Orientierungsmarke wird den zuständigen Stellen eine Prozessbeschreibung als ein möglicher Ablauf zur 
Verfügung gestellt. 
 
 

 
  

7. Veröffentlichung der neuen Ausbildungsregelung und Information

6. Prüfung und Genehmigung

5. Prüfung und Zustimmung der eingereichten Ausbildungsregelung durch BBA

4. Fälle ohne bestehende berufsspezifische BIBB-HA-Musterausbildungsregelung

3. Prüfung vorhandener Fachpraktikerregelungen

2. Prüfung des Antrages durch die zuständige Stelle

1. Bedarfsanzeige für neue Ausbildungsregelung



1. Bedarfsanzeige für neue Ausbildungsregelung 
 
Die Bedarfsanzeige erfolgt durch Antragstellung bei der zuständigen Stelle. Antragstellende sind betroffene 
Personen/ggf. gesetzliche Vertretung. Die Antragstellung setzt das Vorliegen eines Ausbildungsplatzes in 
einem ausbildungsrechtlich anerkannten Betrieb oder in einer Ausbildungseinrichtung voraus. Zudem ist 
eine Bestätigung in der Regel durch die Bundesagentur für Arbeit bzgl. der Ausbildung nach § 66 BBiG/     
§ 42r HwO aufgrund von Art und Schwere der Behinderung notwendig. 
 
Eine zuständige Stelle kann außerdem bei begründetem Bedarf eigeninitiativ tätig werden. 
 
2. Prüfung des Antrages durch die zuständige Stelle 
 
Die Antragsprüfung erfolgt durch die Ausbildungsberatung und/oder Inklusionsberatung. Vorrang hat         
immer gemäß § 64 BBiG/§ 42p HwO eine Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf gemäß                  
§ 4 BBiG/§ 25 HwO, im Bedarfsfall mit Unterstützung während der Ausbildung (bspw. ASA flex) und /oder 
unter Zuhilfenahme des § 65 BBiG/§ 42q (Nachteilsausgleich). 
 
Die Zuständige Stelle prüft auch die arbeitsmarktliche Verwertbarkeit eines Ausbildungsabschlusses nach 
der Ausbildungsregelung vor dem Hintergrund der Lage und der Entwicklung des allgemeinen Arbeits-
marktes. Hierbei können bei Bedarf Kooperationspartner, wie z.B. die Bundesagentur für Arbeit, einge-
bunden werden. 
 
3. Prüfung vorhandener Fachpraktikerregelungen 
 
Vor der Erarbeitung einer neuen Fachpraktikerregelung sollte geprüft werden, ob bereits eine entspre-
chende Regelung vorliegt: 

• als berufsspezifische Musterausbildungsregelung (BIBB-Hauptausschussempfehlung; HA-E) 
oder – falls nicht vorhanden – 

• als bereits von einer zuständigen Stelle erlassene Ausbildungsregelung (Verzeichnisse u. a. von Bun-
desinstitut für Berufsbildung (BIBB), Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Gesellschaft 
für Inklusion (GfI) und Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)) 
Bereits bestehende Ausbildungsregelungen zuständiger Stellen werden auf Aktualität und auf Umset-
zung der HA-E 136 „Rahmenregelung für Ausbildungsregelungen für behinderte Menschen gemäß           
§ 66 BBiG/ § 42r HwO“ geprüft. 

 
Beim Vorliegen von berufsspezifischen Musterausbildungsregelungen des BIBB-HA sind diese als Abstim-
mungsgrundlage im Berufsbildungsausschuss (BBA) zu verwenden. Das Ziel dabei ist, die Orientierung am 
konkreten Bezugsberuf sicherzustellen und eine bundesweite Vereinheitlichung von Ausbildungsregelungen 
im selben Berufsbereich zu erreichen. 
 
4. Fälle, in denen es noch keine berufsspezifische Musterausbildungsregelung als BIBB-Hauptausschus-
sempfehlung gibt 
 
Erarbeitung der Ausbildungsregelung erfolgt auf der Basis von Inhalten eines anerkannten Ausbildungsbe-
rufs gemäß § 4 BBIG / § 25 HwO und anhand der Rahmenregelung des BIBB (HA-E 136) durch den Berufsbil-
dungsausschuss (BBA). Die Ausbildungsregelung ist so auszugestalten, dass die Ausbildung den Durchstieg 
in die Ausbildung des anerkannten Ausbildungsberufs gemäß § 4 BBIG/§ 25 HwO – ggf. unter Verkürzung 
der Ausbildungszeit – ermöglicht, aus dessen Inhalten die Ausbildungsregelung entwickelt wurde. Die inhalt-
liche Erarbeitung sollte im Austausch und in Abstimmung mit den regionalen Akteuren erfolgen wie insbe-
sondere: 

• Fachexpertinnen und -experten, z.B.: 
o Ausbildungspersonal, Dozentinnen/Dozenten, regionale Innung/Fachverband 
o Ausbildungsberatung 
o Inklusionsberatung 
o Prüfungsausschussmitglieder im anerkannten. Ausbildungsberuf gemäß § 4 BBiG/§ 25 HwO  



• Zuständiges Ministerium bzw. zuständige Behörde des jeweiligen Bundeslandes (für die Erstellung 
des Rahmenlehrplans der Berufsschule)  

 
Existiert bereits eine auf der Grundlage der BIBB-Rahmenregelung erarbeitete geeignete Ausbildungsrege-
lung einer anderen zuständigen Stelle, können deren Inhalte die Grundlage für die neu zu erarbeitende Aus-
bildungsregelung bilden. Der Bedarf und die Erarbeitung eines Rahmenlehrplans für die schulische Berufs-
ausbildung sind mit dem zuständigen Ministerium bzw. der zuständigen Behörde des jeweiligen Bundeslan-
des abzustimmen. 
Vor der Terminierung der Beschlussfassung empfiehlt sich die Einbeziehung der zuständigen Fachgewerk-
schaft auf Bundesebene. 
 
Damit ein Austausch und die Abstimmung möglichst zügig und konsensual erfolgen kann wird empfohlen, 
dass der Antragsteller/die Antragstellerin der zuständigen Stelle und deren BBA die inhaltlichen Abwei-
chungen von der Ausbildungsordnung und des Ausbildungsrahmenplans des Bezugsberufes im Ände-
rungsmodus oder mit einer Synopse darstellt. 
 
5. Prüfung und Zustimmung der eingereichten Ausbildungsregelung durch BBA 
 
Der BBA prüft und beschließt die von der zuständigen Stelle zu erlassende Rechtsvorschrift (Ausbildungs-
regelung). Es empfiehlt sich die zu erlassende Rechtsvorschrift in einer Sitzung des BBA oder ggf. im          
Unterausschuss vorzustellen und in der dann folgenden Sitzung des BBA zu beschließen. Die weitere        
Beschlussfassung der Ausbildungsregelung erfolgt gemäß den Statuten der entsprechenden zuständigen 
Stelle. 
 
Der Entwurf der Ausbildungsregelung wird dem BBA schnellstmöglich zur Beschlussfassung vorgelegt. 
Häufig werden Ausbildungsregelungen spätestens binnen eines Jahres dem BBA zur Beschlussfassung  
vorgelegt. 
 
6. Prüfung und Genehmigung 
 
Im Fall einer Ausbildungsregelung, die durch eine Handwerkskammer erlassen wird, wird die Ausbildungs-
regelung durch die für die Berufsbildung zuständige oberste Landesbehörde geprüft und anschließend – 
sofern keine Einwände erhoben werden – mit schriftlicher Mitteilung an die Handwerkskammer genehmigt. 
Im Fall von Ausbildungsregelungen, die durch andere zuständige Stellen nach BBiG erlassen werden, existiert 
kein gesetzliches Genehmigungserfordernis. Die Ausbildungsregelung sollte jedoch der für die Berufsbildung 
zuständigen obersten Landesbehörde zur Kenntnis gegeben werden. 
 
7. Veröffentlichung der neuen Ausbildungsregelung und Information 
 
Die Veröffentlichung erfolgt bspw. 

• im Veröffentlichungsorgan der zuständigen Stelle 

• über die Dachorganisationen der zuständigen Stellen 

Die zuständige Stelle informiert die  

• zuständige oberste Landesbehörde 

• die örtliche Agentur für Arbeit bzw. Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit 

• das Berufeteam des BIBB (berufeteam@bibb.de) 

• die Antragstellenden über das Inkrafttreten der Ausbildungsregelung 
  



Begriffserläuterung 
 
Zuständige Stelle 
Als „zuständige Stelle“ bezeichnet man berufsständische Kammern, in den sich die Unternehmen einer          
bestimmten Branche und Region organisieren (z.B. Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer).     
Zuständige Stellen in der Land- und Forstwirtschaft können sein - die Landwirtschaftskammern, Senatsver-
waltung in Berlin oder Ministerien für Landwirtschaft. Sonstige zuständige Stellen sind u.a.: Rechtsanwalts-, 
Patentanwalts-, Notarkammern und Notarkassen für Berufe im Bereich der Rechtspflege, Wirtschaftsprüfer- 
und Steuerberaterkammern für Berufe im Bereich der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Ärzte-,  
Zahnärzte-, Tierärzte- und Apothekerkammern für den Bereich des Gesundheitsdienstes. Im öffentlichen 
Dienst bestimmen Bundes- und Landesbehörden, Gemeinden und Gemeindeverbände die für ihren Bereich 
zuständigen Stellen. 
 
Berufsbildungsausschuss (BBA) 
Der Berufsbildungsausschuss ist in allen wichtigen Angelegenheiten der beruflichen Bildung zu unterrichten 
und zu hören. 
Er hat im Rahmen seiner Aufgaben auf eine stetige Entwicklung der Qualität der beruflichen Bildung hinzu-
wirken. 
 
Mitglieder des Berufsbildungsausschusses: 

• 6 beauftragte Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitgeber 

• 6 beauftragte Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitnehmer mit Vertretungen von Gewerkschaften 

• 6 Lehrkräfte von berufsbildenden Schulen (mit beratender Funktion) 
 
Berufsbildungsgesetz (BBIG) 
Das Berufsbildungsgesetz regelt in Deutschland u.a. die Berufsausbildungsvorbereitung, die Berufsausbil-
dung im Rahmen des dualen Systems, die berufliche Fortbildung und die berufliche Umschulung. 
 
Handwerksordnung (HwO) 
Das Gesetz zur Ordnung des Handwerks legt u.a. fest, welche Regeln und Begrenzungen für die Ausübung 
eines Handwerks gelten. Des Weiteren enthält die Handwerksordnung rechtliche Bestimmungen zur Be-
rufsausbildung im Handwerk, zu Meisterprüfung und Meistertitel, zur Organisation des Handwerks und 
eine Reihe weiterer Vorschriften (Bußgeld-, Übergangs- und Schlussvorschriften). 
Die Handwerksordnung gehört wie die Gewerbeordnung zum Gewerberecht. 
 
Rahmenregelung des BIBB (HA-E 136) 
Rahmenregelung für Ausbildungsregelungen für behinderte Menschen gemäß § 66 BBiG/§ 42r HwO des 
Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung 


